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BelegprBelegprüüfungfung

Worauf muss der Beirat Worauf muss der Beirat 
achten?achten?

2

Grundlagen der RechnungsprGrundlagen der Rechnungsprüüfungfung

§§§§ 28,29 WEG28,29 WEG

Der Wirtschaftsplan und die Jahresabrechnung Der Wirtschaftsplan und die Jahresabrechnung 
sollensollen-- bevor die Eigentbevor die Eigentüümerversammlung merversammlung 
hierhierüüber beschlieber beschließßt t –– vom Verwaltungsbeirat vom Verwaltungsbeirat 
geprgeprüüft und mit dessen Stellungnahme versehen ft und mit dessen Stellungnahme versehen 
werden.werden.

3

Was gibt es fWas gibt es füür Prr Prüüfungsmfungsmööglichkeitenglichkeiten

�� AnlassprAnlassprüüfungfung

�� StandartprStandartprüüfungfung
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Welche Unterlagen sind vorzulegen:Welche Unterlagen sind vorzulegen:

�� KontoauszKontoauszüüge im Originalge im Original
�� RRüücklagenkonten im Originalcklagenkonten im Original
�� Buchhaltungsbelege / Rechnungen OriginalBuchhaltungsbelege / Rechnungen Original
�� VerwaltungsbeiratsabrechnungVerwaltungsbeiratsabrechnung
�� RRüückstandliste Wohngeldzahlungenckstandliste Wohngeldzahlungen
�� Mahnakten und GerichtsaktenMahnakten und Gerichtsakten
�� Wichtige GeschWichtige Geschääftsvorfftsvorfäälle, Versicherungsflle, Versicherungsfäällelle
�� VertragsunterlagenVertragsunterlagen

5

Planung der PrPlanung der Prüüfungfung

�� Bezeichnung der Art der PrBezeichnung der Art der Prüüfungfung

�� Welcher Beirat steht zur VerfWelcher Beirat steht zur Verfüügunggung

�� Zeitpunkt der PrZeitpunkt der Prüüfungfung

�� Zeitdauer der PrZeitdauer der Prüüfungfung

�� Angabe evtl. HilfsmittelAngabe evtl. Hilfsmittel

�� Benennung des PrBenennung des Prüüfungsortesfungsortes

6

Ablauf einer PrAblauf einer Prüüfungfung

�� Erstellung eines PrErstellung eines Prüüfprogrammesfprogrammes

�� DurchfDurchfüührung der Prhrung der Prüüfungfung

�� Bewertung der PrBewertung der Prüüfergebnissefergebnisse

�� AbschlussgesprAbschlussgespräächch

�� Erstellung des PrErstellung des Prüüfberichtesfberichtes

�� ÜÜberwachung der Maberwachung der Maßßnahmennahmen
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PrPrüüfprogrammfprogramm

�� AnleitungsAnleitungs-- und Orientierungsmaund Orientierungsmaßßstabstab

�� AuffAuffüührung des Prhrung des Prüüfungsstoffesfungsstoffes

�� Wer macht was?Wer macht was?

�� dient als Checkliste der Beirdient als Checkliste der Beiräätete

8

DurchfDurchfüührung der Prhrung der Prüüfungfung

�� VollstVollstäändigkeitsprndigkeitsprüüfungfung

�� StichprobenprStichprobenprüüfungfung

9

Die Verwaltung der Die Verwaltung der 
gemeinschaftlichen gemeinschaftlichen 

GelderGelder
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1. Einziehung von Geldern

2. Zahlungen und Leistungen

3. Gemeinschaftliche Gelder

• Verwaltungsvermögen

• Instandhaltungsrücklage

11

Getrennte Verwaltung der Getrennte Verwaltung der 
gemeinschaftlichen Geldergemeinschaftlichen Gelder

12

Was sagt das WEG? Was sagt das WEG? 

§§ 27 Absatz 5 WEG27 Absatz 5 WEG
Der Verwalter ist verpflichtet, eingenommene

Gelder von seinem Vermögen gesondert zu

halten. Die Verfügung über solche Gelder kann

durch Vereinbarung oder Beschluss der

Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit von der

Zustimmung eines Wohnungseigentümers oder eines

Dritten abhängig gemacht werden.
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§ 28 Wirtschaftsplan, Rechnungslegung

(1) Der Verwalter hat jeweils für ein Kalenderjahr 
einen Wirtschaftsplan aufzustellen. 
Der Wirtschaftsplan enthält:
1.die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben bei 
der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums;
2.die anteilmäßige Verpflichtung der 
Wohnungseigentümer zur Lasten- und Kostentragung;
3.die Beitragsleistung der Wohnungseigentümer zu der 
in § 21 Abs. 5 Nr. 4 vorgesehenen 
Instandhaltungsrückstellung.

14

AbrechnungAbrechnung

15

EinfEinf üührunghrung

Der Gesetzestext des § 28 WEG ist durch das

reformierte WEG unverändert geblieben. 

Danach hat der Verwalter nach Ablauf des Kalenderjahrs

gemäß § 28 Abs. 3 WEG eine Abrechnung

aufzustellen. 

Diese Vorschrift ist nach h. M. durch eine Vereinbarung der 
Wohnungseigentümer abdingbar (Bärmann/Pick/Merle, § 28 
Rn. 56 und Rn. 9 zum analogen Verzicht auf einen 
Wirtschaftsplan; a. A. Gottschalg).
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EinfEinf üührunghrung

Auch das reformierte Auch das reformierte WEGWEG regelt nicht die Fregelt nicht die Fäälligkeit des lligkeit des 
Anspruchs der WohnungseigentAnspruchs der Wohnungseigentüümer auf Aufstellung und mer auf Aufstellung und 
Vorlage der Jahresabrechnung. Unter BerVorlage der Jahresabrechnung. Unter Berüücksichtigung der cksichtigung der 
EntscheidungsgrEntscheidungsgrüünde des nde des BayObLGBayObLG v. 15.3.1990 (v. 15.3.1990 (BRegBReg 2 Z 2 Z 
18/90, NJW18/90, NJW--RR 1990, 659) ist jedoch RR 1990, 659) ist jedoch üübereinstimmend bereinstimmend 
davon auszugehen, dass jeder Verwalter seine davon auszugehen, dass jeder Verwalter seine 
VorlagepflichtVorlagepflicht im im 1. Halbjahr1. Halbjahr des Folgegeschdes Folgegeschääftsjahrs zu ftsjahrs zu 
erferfüüllen hat, wobei auch Abweichendes vereinbart werden llen hat, wobei auch Abweichendes vereinbart werden 
kann (kann (BBäärmann/Pick/Merlermann/Pick/Merle, , §§ 28 Rn.28 Rn. 58). 58). 

17

1.Funktionen der 1.Funktionen der 
JahresabrechnungJahresabrechnung

�� Kontrolle des Verwalters:Kontrolle des Verwalters:
GesamtabrechnungGesamtabrechnung

�� Verteilung der umzulegenden Verteilung der umzulegenden 
Einnahmen und Ausgaben:Einnahmen und Ausgaben:

EinzelabrechnungEinzelabrechnung

18

Der Saldo zwischen den tatsDer Saldo zwischen den tatsäächlich chlich 
geleisteten Einnahmen und Ausgaben muss geleisteten Einnahmen und Ausgaben muss 
mit den Salden der Bankkonten mit den Salden der Bankkonten 
üübereinstimmen. bereinstimmen. 
Nur wenn dies ohne weiteres aus der Nur wenn dies ohne weiteres aus der 
Jahresabrechnung nachvollziehbar ist, Jahresabrechnung nachvollziehbar ist, 
kköönnen die Wohnungseigentnnen die Wohnungseigentüümer unschwer mer unschwer 
erkennen, ob der Verwalter richtig erkennen, ob der Verwalter richtig 
abgerechnet hat und ordnungsgemabgerechnet hat und ordnungsgemäßäß mit den mit den 
Geldern der WohnungseigentGeldern der Wohnungseigentüümer mer 
umgegangen ist.umgegangen ist.
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Rechnerische SchlRechnerische Schlüüssigkeit: ssigkeit: 

EinnahmenEinnahmen --AusgabenAusgaben --Abrechnung:Abrechnung:

TatsTatsäächliche Einnahmenchliche Einnahmen 48000,00 EUR48000,00 EUR
TatsTatsäächliche Ausgabenchliche Ausgaben --44000,00 EUR44000,00 EUR
Saldo 1Saldo 1 4000,00 EUR4000,00 EUR

GirokontoGirokonto AA--Bank:Bank:

Stand 01. Stand 01. 01. 200701. 2007 2000,00 EUR2000,00 EUR
Stand 31. 12. 2007Stand 31. 12. 2007 6000,00 EUR6000,00 EUR
Saldo 2Saldo 2 4000,00 EUR4000,00 EUR

20

2. 2. Form und Inhalt der Form und Inhalt der 
JahresgesamtabrechnungJahresgesamtabrechnung

21

PflichtangabenPflichtangaben

�� Allgemeiner TeilAllgemeiner Teil
�� VerwalterVerwalter
�� ObjektObjekt
�� AbrechnungszeitraumAbrechnungszeitraum
�� Angaben zu den BemessungsgrundlagenAngaben zu den Bemessungsgrundlagen
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PflichtangabenPflichtangaben

�� AbrechnungsteilAbrechnungsteil
�� UmlagefUmlagefäähig / Nicht umlagefhig / Nicht umlagefäähig ?hig ?
�� KostenartKostenart
�� GesamtkostenGesamtkosten
�� VerteilerschlVerteilerschlüüsselssel
�� Individuelle Anteil der EinheitIndividuelle Anteil der Einheit

23

�� geordnete und geordnete und üübersichtliche, inhaltlich bersichtliche, inhaltlich 
zutreffende Gegenzutreffende Gegenüüberstellung der Einberstellung der Ein--
und Auszahlungen und Auszahlungen 

�� ohne Zuziehung einer sachkundigen ohne Zuziehung einer sachkundigen 
Person verstPerson verstäändlich ndlich 

24

Unberechtigte AusgabenUnberechtigte Ausgaben
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In die Jahresgesamtabrechnung sind alle In die Jahresgesamtabrechnung sind alle 
tatstatsäächlichen Einnahmen und Ausgaben chlichen Einnahmen und Ausgaben 
einzustellen ohne Reinzustellen ohne Rüücksicht darauf, ob sie zu cksicht darauf, ob sie zu 
Recht getRecht getäätigt worden sind. (tigt worden sind. (BGHBGH NJW 1997, NJW 1997, 
2106, 2108; 2106, 2108; BayObLGBayObLG NZM 2002, 531; NZM 2002, 531; 
DemharterDemharter ZWE 2001, 585). ZWE 2001, 585). 

MaMaßßgebend ist also die gebend ist also die rechnerische rechnerische 
RichtigkeitRichtigkeit , nicht die sachliche Richtigkeit , nicht die sachliche Richtigkeit 
der Jahresabrechnung.der Jahresabrechnung.

26

DDarstellung der Kontenstarstellung der Kontenstäändende

27

Entwicklung der Entwicklung der 
InstandhaltungsrInstandhaltungsrüücklagecklage

1.1. Stand VorjahrStand Vorjahr

2.2. ZufZufüührung im Wirtschaftsjahrhrung im Wirtschaftsjahr

3.3. Entnahmen aus der REntnahmen aus der Rüücklagecklage

4.4. Zinsausweis mit AnteilsausweisZinsausweis mit Anteilsausweis
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Zur VollstZur Vollstäändigkeit einer ndigkeit einer 
Jahresabrechnung gehJahresabrechnung gehöört, dass der rt, dass der 
Bestand und die Entwicklung der Bestand und die Entwicklung der 
BankkontenBankkonten ffüür die laufende r die laufende 
Verwaltung (Girokonto) und die Verwaltung (Girokonto) und die 
InstandhaltungsrInstandhaltungsrüücklage dargestellt cklage dargestellt 
sind (sind (BayObLGBayObLG ZMR 2003, 760; ZMR 2003, 760; 
BayObLGBayObLG ZMR 2003, 761, 762; ZMR 2003, 761, 762; 
BayObLGBayObLG ZMR 2004, 50, 51).ZMR 2004, 50, 51).

29

PrPrüüfungshandlungenfungshandlungen

�� Einsicht in die VersammlungsprotokolleEinsicht in die Versammlungsprotokolle
�� auszufauszufüührende Beschlhrende Beschlüüsse der ETVsse der ETV
�� Einsicht in der VerwaltungsunterlagenEinsicht in der Verwaltungsunterlagen
�� AuszAuszüüge der Konten im Originalge der Konten im Original
�� Buchhaltungsbelege / Rechnungen OriginalBuchhaltungsbelege / Rechnungen Original
�� VerwaltungsbeiratsabrechnungVerwaltungsbeiratsabrechnung
�� RRüückstandliste Wohngeldzahlungenckstandliste Wohngeldzahlungen
�� Mahnakten und GerichtsaktenMahnakten und Gerichtsakten
�� Wichtige GeschWichtige Geschääftsvorfftsvorfäälle, Versicherungsflle, Versicherungsfäällelle
�� VertragsunterlagenVertragsunterlagen

30

Informationen kInformationen köönnen beschafft werden durchnnen beschafft werden durch

�� mmüündliche Befragungenndliche Befragungen

��Einholung von StellungnahmenEinholung von Stellungnahmen

�� BestandsaufnahmenBestandsaufnahmen

�� BesichtigungenBesichtigungen
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Bewertung der PrBewertung der Prüüfergebnissefergebnisse

�� SachverhaltsauswertungSachverhaltsauswertung

�� was liegt im Toleranzbereichwas liegt im Toleranzbereich

�� was muss korrigiert werdenwas muss korrigiert werden

�� wo sind Fragen offenwo sind Fragen offen

32

RechnungskontrolleRechnungskontrolle

Darf der andere WohnungseigentDarf der andere Wohnungseigentüümer die mer die 
Einzelabrechnung des anderen sehen?Einzelabrechnung des anderen sehen?

33

Ja, die Summe der Einzelabrechnungen ist ein Pflichtteil der Ja, die Summe der Einzelabrechnungen ist ein Pflichtteil der 
Nebenkostenabrechnung.Nebenkostenabrechnung.

Hintergrund:Hintergrund:

Gesamtschuldnerische Haftung der Gesamtschuldnerische Haftung der 
EigentEigentüümergemeinschaft mergemeinschaft –– MMööglichkeit des Erkennens von glichkeit des Erkennens von 
Gefahren und AusfGefahren und Ausfäällenllen
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DatenschutzDatenschutz

Innerhalb der EigentInnerhalb der Eigentüümergemeinschaft existiert kein mergemeinschaft existiert kein 
Datenschutz! Diesen gibt es nur gegenDatenschutz! Diesen gibt es nur gegenüüber Dritten. Das ber Dritten. Das 
Recht RRecht Rüückstckstäände zu erfahren hat jeder Eigentnde zu erfahren hat jeder Eigentüümer mer ––
gesamtschuldnerische Haftunggesamtschuldnerische Haftung

35

Einsicht in UnterlagenEinsicht in Unterlagen

36

Jeder einzelne WohnungseigentJeder einzelne Wohnungseigentüümer mer 
hat das Recht, in die Aufzeichnungen hat das Recht, in die Aufzeichnungen 
und Belege der Abrechnung Einsicht zu und Belege der Abrechnung Einsicht zu 
nehmen (nehmen (OLG Frankfurt/MainOLG Frankfurt/Main NJW NJW 
1972, 1376). 1972, 1376). 
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Das Recht auf Einsichtnahme in die Das Recht auf Einsichtnahme in die 
Belege ist nach MaBelege ist nach Maßßgabe des gabe des 
Grundsatzes von Treu und Glauben und Grundsatzes von Treu und Glauben und 
unter unter Beachtung des Beachtung des 
SchikaneverbotesSchikaneverbotes ((§§§§ 242, 226 BGB) 242, 226 BGB) 
auszuauszuüüben (ben (BayObLGZBayObLGZ 1972, 246, 1972, 246, 
248).248).

38

Die Belege sind grundsDie Belege sind grundsäätzlich im Btzlich im Büüro ro 
der Verwaltung zur Einsichtnahme der Verwaltung zur Einsichtnahme 
zugzugäänglich zu machen.nglich zu machen.
Kein Anspruch auf HerausgabeKein Anspruch auf Herausgabe der der 
Unterlagen an WohnungseigentUnterlagen an Wohnungseigentüümer.mer.
Kein Recht aufKein Recht auf Einsichtnahme an Einsichtnahme an 
einem einem neutralen Ortneutralen Ort .  .  

39

Der WohnungseigentDer Wohnungseigentüümer hat das mer hat das 
Recht, sich Abschriften oder Kopien zu Recht, sich Abschriften oder Kopien zu 
fertigen. Geht dies nicht, kann er gegen fertigen. Geht dies nicht, kann er gegen 
KostenKostenvorschussvorschuss die Anfertigung von die Anfertigung von 
Kopien durch den Verwalter verlangen.Kopien durch den Verwalter verlangen.
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Herzlichen Dank fHerzlichen Dank füür Ihre Aufmerksamkeit!r Ihre Aufmerksamkeit!

Die VortrDie Vortr ääge des heutigen Tagesge des heutigen Tages
finden Sie ab Mitte der kommendenfinden Sie ab Mitte der kommenden
Woche unterWoche unter

www.vdivwww.vdiv--bayern.debayern.de


